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Protokoll  

über die, am  Mittwoch , den 28. Juni  2017 

um 19.00 Uhr,  

im Rathaus  Pressbaum  

stattgefundene  

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES  

     ÖFFENTLICHER TEIL 

Anwesend:   

Fraktion ÖVP: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-

Hofhansl, StR DI Josef Wiesböck, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, 

GR Franz Kerschbaum, GR Maria Auer, GR Jutta Polzer, GR Thomas 

Tweraser, GR DI Robert Hartlieb, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Roswitha 

Hejda, GR Elisabeth Szerencsics, GR DI Erik Kieseberg, 

Fraktion SPÖ: Vzbgm. Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, GR Dr. Peter 

Großkopf, GR Franz Langer, GR Ing. Thomas Ded 

Fraktion WIR: StR Wolfgang Kalchhauser, GR Ing. Jochen Pintar, GR Günter 

Fahrner 

Fraktion FPÖ: GR DI Verena Nekham, GR Mag. Helfried Jedlaucnik 

Fraktion Grüne: UStR Michael Sigmund, GR Christine Leininger,  

Fraktion Neos:, GR Tanja Ehnert 

Entschuldigt : GR Ing. Strombach (SPÖ), GR Alexander Knapp (NEOS), StR 

Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ), GR Michael Soder Msc (SPÖ), GR 

Martin Söldner (ÖVP)  

Unentschuldigt:  GR Philip Renner (Grüne) 

Entschuldigt v erspätet:   

Frühzeitig verlassen:   

Auskunftsperson en:          Stadtamtsdirektorin Andrea Hajek 

Schriftführerin:   Michaela Kröss 

Beginn:     19.00 Uhr 

Ende:     20.43Uhr 
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Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 

erfolgt, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Es wurde 1 Dringlichkeitsantrag eingebracht: 

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 22.05.2017  eingebracht von StR Heise  bezüglich Förderung 

von Betreuungsstunden im Kindergarten für eine Pressbaumer Familie  

Der Bürgermeister ersucht um Zuerkennung der Dringlichkeit. 

Entscheidung:   

Dafür:  einstimmig 

Wird unter Top 34 im Nicht Öffentlichen Teil behandelt. 

1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs.3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 2 8. Juni  2017 eingebracht von StR DI Fritz Brandstetter 

bezüglich Adaptierung von Wendeplätzen und Haltestellen für den öffentlichen 

Buslinienbetrieb  

Der Bürgermeister ersucht um Zuerkennung der Dringlichkeit. 

Entscheidung:   

Dafür:  einstimmig  

Wird unter Top 27 behandelt. 

 

Top 2, 3, 15, 22 und 24 werden abgesetzt. 

Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein: 

TAGESORDNUNG 

Öffentlicher Teil:  

1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (22.05.2017) 

2. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Großkopf) 

3. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes (Vzbgm. Gruber) 

a) Flächenwidmungsplan - Friedhofsstraße 

b) Bebauungsplan - Friedhofsstraße 

4. Bestandsvertrag ÖBF ï Spielplatz Karriegel (Vzbgm. Gruber) 

5. Nachträgliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖ GO 1973 ï Vertrag A1 

Internet/USB Stick für die Transportleitung (UStR DI Brandstetter) 

6. Annahme Fördervertrag KPC ï digitaler Leitungskataster (UStR DI Brandstetter) 

7. Projektbeschluss ĂUferzeileñ (RW-Kanal, Wasserleitung, Straßenbau) (UStR DI 

Brandstetter) 

8. Projektbeschluss Straßensanierung ï DDK Verfahren (UStR DI Brandstetter) 
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9. Projektbeschluss Straßensanierung ï Doppelschichtverfahren (UStR DI 

Brandstetter) 

10. Auftragsvergabe ï ABA und WVA Linke Bahngasse (UStR DI Brandstetter) 

11. Rahmenvereinbarung ï Bestellung/Lieferung Hauswasserzähler (UStR DI 

Brandstetter) 

12. Löschung von Verpflichtungen aus der Grundbuchseinlage 755 in der Quergasse 

5 (UStR DI Brandstetter) 

13. Außerplanmäßige Bedeckung für Wildbachbegehungen (UStR DI 

Brandstetter/StR DI Wiesböck) 

14. Grundabtretung Kaiserspitz 39 (UStR DI Brandstetter) 

15. Heizung Wirtschaftshof (GR Mag. Jedlaucnik) 

16. Vertragsverlängerung Plakatierung (StR Scheibelreiter) 

17. Beschluss Baurechtsvertrag GVA Tulln (StR Scheibelreiter) 

18. Förderrichtlinien und Elternbeiträge Kindergarten (StR Heise) 

19. Anschaffung Schulmöbel für die Volksschule (StR Heise) 

20. Kosten Ferienbetreuung 2017 (StR Heise) 

21. Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Pressbaum (StR Heise) 

22. Öffentlich zugänglicher Defibrillator (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

23. Gesunde Gemeinde ï Tut Gut Wanderweg (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

24. Gesellschafterzuschuss an die Fa. PKomm (GR Söldner) 

25. Grundsatzbeschluss zum Ankauf von Grundflächen der Fa. PKomm für Kiga 1 

(GR Söldner) 

26. Beitritt zum Klimaaktiv mobil Beratungsprogramm (UStR Sigmund) 

27. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

28. Berichte 

Nicht öffentlicher Teil  
29. Personalangelegenheiten (StR DI Wiesböck) 

30. Personalkostenförderungen (StR Heise) 

31. Gemeindewohnungen (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

32. Unterstützung MOKI (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

33. Notaushilfe für Bedürftige (Vzbgm. Wallner-Hofhansl) 

34. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

35. Berichte 

   

Zu Top 1 ï Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (22.05.2017)  

Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung vor. Das Protokoll 

vom 22.05.2017 ist somit genehmigt. 

 

Zu Top 2 ï Bericht Prüfungsausschuss  

Wird abgesetzt ï es hat kein Ausschuss stattgefunden. 
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Zu Top 3 ï Änderung örtliches Raumordnungsprogramm  

Wird abgesetzt  

 

Zu Top 4 - Bestandsvertrag ÖBF ï Spielplatz Karriegel  

Sachverhalt:  (Vizebgm. Gruber/Vizebgm. Wallner-Hofhansl/A.Hajek/Mag. 

Schindlecker) 

Im Jahr 2016 sind BewohnerInnen der Siedlung an die Gemeinde herangetreten und 

haben um Errichtung eines Spielplatzes beim Wasserbehälter Karriegel ersucht. 

Dieser Platz ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt. 

Es wurden nun die rechtlichen Rahmenbedingungen abgeklärt:  

¶ Ein Bestandsvertrag mit den ÖBF über die benötigte Fläche ist abzuschließen 

¶ Eine Umwidmung der Fläche auf Spielplatz hat bei der nächsten Änderung 

des Raumordnungsprogrammes zu erfolgen 

¶ Ein Ansuchen um Rodungsbewilligung ist bei der BH-St. Pölten zu stellen 

Der Verein Pfadfinder spendet einen Tisch mit zwei Bänken, die Fa. WDS und Büro 

DI Denk spenden jeweils Euro 300,- für Spielgeräte und die Fa. Braunias spendet die 

Arbeitsleistung für die Errichtung des Generationenspielplatzes sowie die Fa. Dräxler 

spendet eine Nestschaukel. 

Ein Federspielgerät ist noch am Wirtschaftshof vorhanden und soll montiert werden. 

Da dieser Platz Anfang/Ende des Tut-Gut-Wanderweges ist, soll auch ein 

Erwachsenenspielgerät angekauft werden und der Spielplatz als 

Generationenspielplatz ausgeführt werden. 

Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Gruber 

Vzbgm. Gruber stellt folgende 

Anträ ge: 

a) Der Gemeinderat möge die Errichtung eines Generationenspielplatzes beim 

Wasserbehälter Karriegel beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür:  die Mehrheit des Gemeinderates 

Stimmenthaltungen:  GR Kerschbaum 

Mehrheitlich angenommen 

b) Der Gemeinderat möge folgenden Bestandsvertrag mit den Österr. 

Bundesforsten hiefür abschließen. 
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Entscheidung:  
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Dafür:  einstimmig 

c) Der Gemeinderat möge eine außerplanmäßige Bedeckung vom 

Sollüberschuss 2016 mit max. Euro 10.000,- für die Errichtung des 

Generationenspielplatzes Karriegel sowie den Ankauf von Spielgeräten und 

notwendigen Materialien bis zu einem Maximalbetrag von Euro 10.000,- 

beschließen. 

Wortmeldungen: GR Leininger, Vzbgm. Gruber, GR Fahrner, GR Hejda 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 5 ï Nachtr ägliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖ GO 1973 ï Vertrag 

A1 Internet/USB Stick für die Transportleitung  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/Mag Wallner/ Peter Gimplinger) 

Durch die neue Füllleitung der Hochbehälter sind auch neue Sensoren und 

Steuerungsmöglichkeiten nötig bzw. möglich.  

Die beiden Hochbehälter (Karriegel und Haitzawinkel) sind miteinander verbunden 

Um einen Fernzugriff auf die Hochbehälter zu ermöglichen, ist es nötig, eine Online-

Verbindung zu diesen herzustellen. Der Zugriff zur Überwachungssoftware kann 

dann direkt vom Bauamt aus erfolgen. 

Hierbei können Befüllungen als auch Absperrventile betätigt werden. 

Des weiteren wird auch ein Alarm bei Fehlfunktion gesendet. 

Für die Installation der Fernüberwachung im direkten Anschluss an die 

Umbauarbeiten an den Behältern wurde gemäß der Empfehlung der Fa.  

EMSR Gesellschaft für Wasser- und Wärmetechnik GmbH, ein Internet-USB-Stick 

angeschafft. Der Stick ist vertraglich in den A1 Tarif ĂMobil-Internet Smallñ 

eingebunden. 

Die Dauer der Vertragsbindung läuft über 24 Monate. 

Kosten:  

Zweck  

Betrag 

in ú Zahlungsart  

pro angefangenem GB-

Datenvolumen/Monat 5,9 monatlich 

Herstellungsentgelt 19,9 einmalig 
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Mobile Service Pauschale 21,9 jährlich 

 

Beilage: A1-Vertrag vom 06.06.2017 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge die Anschaffung des Huawei E3531 HSPA+ USB Sticks, 

welcher per Vertrag vom 06.06.2017 an den Tarif: ĂA1 Mobil-Internet Smallñ ¿ber die 

Dauer von 24 Monaten gebunden ist, nachträglich beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 6 ï Annahme Fördervertrag  KPC ï digitaler Leitungskataster  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / Werner Dibl) 

Mit Erstellung des digitalen Leitungskatasters ABA BA 101 (Rekawinkel, Lastberg, 

Pfalzau) und 102 (Pressbaum-Ost, Brentenmais, Bartberg) wurde bei der 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH und beim NÖ Wasserwirtschaftsfond um 

die diesbezüglichen Fördermittel angesucht. Zur Annahme des Fördervertrages ist 

eine entsprechende Annahmeerklärung durch den GR erforderlich.  
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UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag :  

Der Gemeinderat möge die Annahme der Förderungsverträge für die Erstellung des 

digitalen Leitungskatasters ABA BA 101 und 102 beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 7 ï Projektbeschluss ĂUferzeileñ (RW-Kanal, Wasserleitung, 

Straßenbau)  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / Werner Dibl) 

Im Zuge des Sanierungsprojektes ist die Sanierung der Uferzeile samt Errichtung 

einer öffentlichen Wasserleitung und eines Oberflächenkanals geplant.  

Die vorliegende Kostenschätzung ergibt eine Projektgesamtsumme von netto ú 

390.000,-.  

Die bisherigen Entwurfs- und Vorausplanungen wären bis zur entsprechenden 

Projektplanung für Straße, WVA und ABA sowie der Ausschreibung der 

Bauleistungen und Fördereinreichungen fortzuführen. 

Die Bauleistungen sind zumindest für die WVA und ABA neu auszuschreiben, der 

Straßenbau wäre grundsätzlich bereits vergeben, jedoch ist vermutlich eine neue 

Ausschreibung über die gesamten Bauleistungen sinnvoller. 

Die Finanzierung ist unter der Voraussetzung einer positiven Stellungnahme der 

Aufsichtsbehörde gegeben. 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat mºge im Rahmen des Sanierungsprojektes das Projekt ĂUferzeileñ 

mit einer Gesamtsumme von ú 500.000,- inkl.Ust. vorbehaltlich der 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung zur Darlehenszuzählung beschließen. 

Die Bedeckung ist jeweils unter 5/612000-002000 (Straßenbau), 5/850190-050000 

(WVA) und 5/851230-050000 (ABA) gegeben. 

Entsch eidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 8 ï Projektbeschluss Straßensanierung ï DDK-Verfahren  
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Sachverhalt: (UStR DI Brandstetter / W. Dibl) 

Im Zuge des Sanierungsprojektes ist auch die Sanierung der Forsthausstraße und 

Seestraße im DDK (DünnDeckschichtKalt) Verfahren geplant. Nach erfolgten 

Preiserhebungen soll dies durch die Firma BITUNOVA durchgeführt werden. 

Ergänzend dazu ist eine entsprechende Auf- und Vorbereitung durch 

Kontrahentenleistung der Firma Braunias erforderlich. 

¶ Forsthausstraße  ú 45.000,- 

¶ Seestraße  ú 55.000,- 

Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf, UStR DI Brandstetter, Bgm. Schmidl-Haberleitner 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der GR möge im Rahmen des Sanierungsprojektes die Sanierung der 

Forsthausstraße und Seestraße im DDK Verfahren mit den Firmen Bitunova und 

Braunias mit einer Projektsumme von ú 100.000,- inkl. Ust. beschließen.  

Die Bedeckung ist unter 5/612000-002000 (Straßenbau) gegeben. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 9 ï Projektbeschluss Straßens anierung ï Doppelschichtverfahren  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl) 

Im Zuge des Sanierungsprojektes ist auch die Sanierung der Otto Hartmann-Straße 

und des Badweges im Doppelschichtverfahren geplant. Nach erfolgten 

Preiserhebungen soll dies durch die Firma BITUNOVA durchgeführt werden. 

Ergänzend dazu ist eine entsprechende Auf- und Vorbereitung durch 

Kontrahentenleistung der Firma Braunias erforderlich. 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge im Rahmen des Sanierungsprojektes die Sanierung der Otto 

Hartmann-Straße und des Badweges im Doppelschichtverfahren mit den Firmen 

Bitunova und Braunias mit einer Projektsumme von ú 17.000 inkl. Ust. beschließen.  

Die Bedeckung ist unter 5/612000-002000 (Straßenbau) gegeben. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 
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Zu Top 10 ï Auftragsvergabe ï ABA und WVA Linke Bahngasse  

Sachverhalt: (UStR DI Brandstetter / W. Dibl) 

Im westlichen Bereich der Linken Bahngasse sind jeweils ein SW-Kanal (110 lfm), 

ein RW-Kanal (200 lfm) und eine Wasserleitung (110 lfm) zu verlegen. Da die 

bestehende Wasserleitung unterdimensioniert ist, ist eine diesbezügliche 

Dimensionserweiterung auf DN 80 um weitere 100 lfm geplant. 

Eine Mindestausf¿hrung betrªgt lt. Angebot Braunias bei ú 45.800,--, die Erweiterung 

ú 29.200,--. Das Angebot liegt unter jener der Kontrahentenausschreibung und unter 

dem Angebot der Firma WDS; die Angemessenheit wurde durch DI Denk bestätigt. 

Wortmeldungen: StR Kalchhauser gibt eine schriftliche Stellungnahme ab ï diese ist 

dem Protokoll angehängt 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der GR möge die Firma Braunias gemäß dem Angebot vom 28.04.2017 mit der 

Errichtung eines SW-Kanals, eines RW-Kanals und einer öffentlichen Wasserleitung 

in der Hºhe von max. ú 80.000,- beauftragen. 

Bedeckung ist unter 1/850-004 WVA Anl.sanierung und 1/851-004 ABA 

Anl.sanierung gegeben. 

Entscheidung:   

Dafür:  die Mehrheit des Gemeinderates 

Enthaltungen:  StR Scheibelreiter 

Mehrheitlich angenommen 

 

Zu Top 11 ï Rahmenvereinbarung ï Bestellung/Lieferung Hauswasserzähler  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter / W. Dibl) 

Für die Anschaffung der zu tauschenden Hauswasserzähler ist der Abschluss einer 

Rahmenvereinbarung für die Jahre 2017 ï 2021 mit der Firma Metech Franz Nagl 

beabsichtigt. Für 2017 und 2018 gibt es eine Fixpreiszusage, für den restlichen 

Zeitraum ist die gesetzliche Indexanpassung vorgesehen.  

Im Zeitfenster von 5 Jahren sind alle Hauswasserzähler (Summe ca. Stk. 2.100,- / 

Stk. 420 / Jahr) zu tauschen.  

UStR DI Brandstetter stellt den 
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Antrag:  

Der Gemeinderat möge die beabsichtigte Rahmenvereinbarung für den Zeitraum 

2017 bis 2021 mit der Firma Metech Franz Nagl zur Lieferung der zu tauschenden 

Hauswasserzähler samt Funkmodule in einer Hºhe von ú 400.000,- (ú 80.000,- / 

Jahr) beschließen. 

Bedeckung ist unter 1/850-042 Wasserzählerankauf gegeben bzw. in den jeweiligen 

VA zu berücksichtigen. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 12 ï Löschung von Verpflichtung en aus der Grundbuchseinlage 755 in 

der Quergasse 5  

Sachverhalt: (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/Mag. Wallner) 

Als Bevollmächtigter des Eigentümers des Grundstücks 278/51 und 608, beide EZ: 

755, beide KG Pressbaum (01905) hat der Notar Dr. Andreas Reim am 06.06.2017 

um Löschung der per Bescheid 860/1912 vom 06.07.1912 der Stadtgemeinde 

Pressbaum festgehaltenen Verpflichtungen aus der Grundbuchseinlage EZ 755, KG 

01905 Pressbaum angesucht. Es handelt sich um die folgenden Eintragungen im 

Lastenblatt: 

2 a 860/1912 

REALLAST der Verpflichtung, zur Verbreiterung des Wirtschaftsweges einen 10 m 

breiten Grundstreifen kostenlos abzutreten, gem Erledigung 1912-07-06 für 

Gemeinde Preßbaum 

b 293/1925 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 647 

3 a 860/1912 

REALLAST der Verpflichtung, die Straßenzüge auf eigene Kosten ins 

vorgeschriebene Niveau zu bringen und zu übergeben, gem Abs III Erledigung 1912-

07-06 für Gemeinde 

Preßbaum b 293/1925 Übertragung der Eintragung(en) aus EZ 647 

4 a 860/1912 

REALLAST der Verpflichtung zur Verbauung der Baustellen gem Abs IV Erledigung 

1912-07-06 für Gemeinde Preßbaum b 293/1925 Übertragung der Eintragung(en) 

aus EZ 647 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

zu 2a 860/1912:  

Die Verpflichtung zu Grundabtretungen ist im § 12 der NÖ Bauordnung 2014 

festgelegt und richtet sich nach den im rechtsgültigen Bebauungsplan der 

Stadtgemeinde Pressbaum festgelegten Straßenfluchtlinien.  

zu 3a 860/1912:  

Die Straßenzüge am Bartberg befinden sich im Besitz der Stadtgemeinde 

Pressbaum (Öffentliches Gut) sind bereits im benötigten Niveau vorhanden. Zudem 

ist die Gemeinde für die Erhaltung der Straßen in ihrem Besitz verantwortlich.  

zu 4a 860/1912:  

Eine Verpflichtung zur Verbauung kann gemäß dem Bescheid 860/1912 nicht mehr 

bestehen. Die Bebauungsbestimmungen richten sich nach der NÖ Bauordnung 

2014, den Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Pressbaum und dem gültigen 

Bebauungs- und Flächenwidmungsplan. Überdies ist das betreffende Grundstück 

ohnehin bereits seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bebaut.  

Die angeführten Verpflichtungen haben daher aufgrund der bestehenden Rechtslage 

nur noch theoretischen Bestand und für die Stadtgemeinde Pressbaum keinerlei 

Nutzen mehr. 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge die Löschung der genannten Verpflichtungen 2a 860/1912, 

3a 860/1912 und 4a 860/1912 gemäß dem Bescheid 860/1912 vom 06.07.1912 aus 

der Grundbuchseinlage 755, KG Pressbaum (01905) beschließen.  

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 13 - Außerplanmäßige Bedeckung für Wildbachbegehungen  

Sachverhalt: (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/W.Dibl) 



Gemeinderatssitzung am 28. Juni 2017 ï öffentlicher Teil! 

 

 

 

18 

Im VA 2017 ist unter 1/633000-006000 Wildbachverbauung eine Summe von ú 

10.000 vorgesehen. Preiserkundungen zur Erstevaluierung ergeben einen höheren 

Bedarf, sodass weitere ú 10.000,- budgetär vorgesehen werden sollen. 

StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der GR möge der außerplanlichen Bedeckung für die Wildbachbegehungen in der 

Hºhe von ú 10.000,- unter der HH 1/633000-00600 mit Sollüberschuss 2016 

zustimmen. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

Zu Top 14 ï Grundabtretung Kaiserspitz 39  

Sachverhalt:  (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/Mag. Wallner) 

Betrifft: Grundabtretung, Kaiserspitz 39, Gst. 64/76, EZ. 441, KG 01907 (Rekawinkel) 

Gemäß dem Teilungsplan GZ. 2861/16 vom 07.12.2016 (eingelangt am 22.05.2017), 

erstellt durch Dipl.-Ing. Alireza Khatibi, Hauptstrasse 60B, 3021 Pressbaum, werden 

die nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in 

das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum abgetreten: 

Das Trennstück Nr. 1 des Grundstücks 64/76, EZ. 441, KG 01907 (Rekawinkel) wird 

dem Grundstück 64/38, EZ. 471, KG 01907 (Rekawinkel) (Öffentliches Gut der 

Stadtgemeinde Pressbaum) zugewiesen.   

Das Gesamtausmaß der Grundabtretung ins Öffentliche Gut beträgt 20m². 

Der Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die Abtretung 

stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 

UStR DI Brandstetter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose Grundabtretung des 

Trennstückes Nr. 1 des Grundstücks 64/76, EZ. 441, KG 01907 (Rekawinkel) in das 

öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum (Gst. 64/38, EZ. 471, KG 01907) 

gemäß o.a. Teilungsplan beschließen. 

Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 
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Zu Top 15 ï Heizung Wirtschaftshof  

Wird abgesetzt 

 

Zu Top 16 ï Vertragsverlängerung Plakatierung  

Sachverhalt:  (vorbereitet von StR Scheibelreiter/Kröss Michaela) 

Die ursprünglich geplante Übernahme der Plakatierung durch den Verein Duckhüttler 

konnte leider nicht durchgeführt werden. Fr. Giovanna Brizzi ist bereit die 

Plakatierung bis zum Ende des Jahres 2017 mit dem Verein All-Wienerwald-Inside, 

Hauptstraße 71/1, 3021 Pressbaum, ZVR-Nr. 356 099 385 zu übernehmen. Danach 

muss allerdings eine neue Lösung gefunden werden. 

Die Verlängerung des Vertrages wurde im Ausschuss positiv empfohlen. 

Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf, StR Scheibelreiter 

StR Scheibelreiter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge den folgenden Vertrag, sowie die Plakatierungsrichtlinien 

(Beilage 1) wie folgt mit dem Verein All-Wienerwald-Inside bis 31.12.2017 

beschließen: 

Vertrag  über die Beauftragung zum Abschluss von Vereinbarungen über  
Leistungen für Plakatierung sowie deren Ausführung und Abrechnung  

zwischen 
der Stadtgemeinde Pressbaum, Hauptstraße 58, 3021 Pressbaum 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner 

(nachfolgend: Auftraggeber) 
und 

dem Verein All-Wienerwald-Inside, Hauptstraße 71/1, 3021 Pressbaum, ZVR- Nr. 
356 099 385 

vertreten durch Frau Giovanna Brizzi, 
(nachfolgend: Auftragnehmer) 

wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

§ 1 Gegenstand der Beauftragung  
Die Stadtgemeinde Pressbaum möchte das Plakatierungswesen auslagern.  
Die Aufgabenwahrnehmung erfolgte bisher durch die Stadtgemeinde Pressbaum. 
1. Die Stadtgemeinde Pressbaum (Auftraggeber) beauftragt den Verein All-
Wienerwald-Inside (Auftragnehmer) mit der Erbringung, Ausführung und Abrechnung 
von Leistungen für die Plakatierung.  
Grundlage sind die am 30.06.2015 beschlossenen Plakatierungsrichtlinien der 
Stadtgemeinde Pressbaum (Beilage ./1).  
2. Jeder Veranstalter, der Interesse hat, auf den Plakatständern der Stadtgemeinde 
Pressbaum Werbung zu betreiben, hat sich an diesen Verein zu wenden. 
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Die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen ist sicherzustellen sowie zu 
gewährleisten, dass die Erbringung, Ausführung der Plakatierung und Wahl der 
jeweiligen Abrechnung den Grundsätzen des Gemeinderatsbeschlusses vom 
30.06.2015 (Beilage ./1) entspricht. 
3. Der Auftragnehmer erstellt eine Übersicht über die Interessenten, mit denen 
Vereinbarungen geschlossen wurden, hält diese aktuell und stellt sie in geeigneter 
Weise 
den Leistungsberechtigten zu deren Orientierung, ebenso aber auch dem 
Auftraggeber zur 
Verfügung. 
4. Der Auftragnehmer verwaltet die im Eigentum des Auftraggebers stehenden 
Plakatständer und übernimmt die Plakatierung. 
5. Der Aushang der Plakate erfolgt durch einen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder 
durch einen von ihm beauftragten Die Kosten pro Plakat richten sich nach dem 
Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2015 (Beilage ./1). 
6. Für die Veranstalter/ Werbenden ergibt sich durch das neue System folgende 
Vorgangsweise: 
Der Veranstalter meldet bei dem Aufragnehmer, wie viele Plakate er über welchen 
Zeitraum aushängen möchte. Nach erteilter Zustimmung durch den Auftragnehmer 
lässt der Veranstalter die Plakate produzieren und gibt sie bei dem Auftragnehmer 
ab. 
Gleichzeitig entrichtet er dort das Entgelt für den Aushang der Plakate. 
Die Plakate werden vom Auftragnehmer ausgehängt und wieder abgenommen.  
7. Der Auftragnehmer sorgt für die Erhaltung und Erneuerung der Folien der 
Plakatständer und erhält vollen Kostenersatz durch den Auftraggeber nach 
Rechnungslegung. 
Die Reparatur der Plakatständer erfolgt durch die Stadtgemeinde Pressbaum, 
nachdem der Auftragnehmer die notwendige Reparatur der Stadtgemeinde 
Pressbaum gemeldet hat. 
8. Soweit Vereinbarungen bereits vor der Beauftragung geschlossen wurden, gilt 
folgendes: 
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer auch mit der weiteren Abwicklung 
der 
bereits vom Auftraggeber abgeschlossenen Vereinbarungen. 
 
§ 2 Grundsätze der Auftragserledigung  
Der Auftragnehmer soll vorrangig Vereinbarungen mit Veranstaltern aus Pressbaum 
schließen. 
 
§ 3 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers  
Der Auftragnehmer schließt Vereinbarungen mit Interessenten und wickelt diese ab. 
Dabei beachtet er die Vorgaben des Gemeinderates vom 30.06.2015 (Beilage ./1) 
und die für ihn 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.  
Der Auftragnehmer übernimmt die vereinbarten Zahlungen gemäß 
Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2015 (Beilage ./1). 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber eine aktuelle Übersicht über 
alle 
Vereinbarungen mit Interessenten und den Beträgen der Abrechnung auf Verlangen 
zur Verfügung zu stellen. 
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Eine jährliche Übersicht ist nach Ablauf eines jeden Vertragsjahres unaufgefordert 
dem Auftraggeber vorzulegen. 
 
§ 4 Prüfrecht  
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausführung und Abrechnung jederzeit zu prüfen. 
 
§ 5 Datenaustausch und Datenschutz  
Die Vertragsparteien stellen sicher, dass die für die Aufgabenerledigung 
erforderlichen Daten 
ausgetauscht werden. Der Auftragnehmer hält die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen 
ein. 
 
§ 6 Kostenerstattung  
Erstattungsfähig sind Folien, Kleinmaterial und Reparaturen der Plakatständer. 
 
§ 7 Entgelt  
Das Entgelt besteht aus den Einnahmen aus der Plakatierung gemäß Beschluss des 
Gemeinderates vom 30.06.2015 (Beilage ./1). 
 
§ 8 Vertragsdauer und Kündigung  
1. Der Vertrag beginnt am 01.07.2017 und ist bis 31.12.2017 aufrecht. 
2. Eine Kündigung kann von beiden Seiten unter Angabe eines wichtigen Grundes 
mit 
einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende erfolgen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen bleiben unberührt. Die Vertragsauflösung im gegenseitigen 
Einvernehmen ist 
jederzeit möglich. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen  
1. Diese Vereinbarung und die Nebenabreden unterliegen dem 
Schriftformerfordernis. 
Änderungen, Ergänzungen, Kündigungen und Aufhebungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit 
der Schriftform.  
2. Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, für 
diesen Fall die unwirksamen Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem 
gewollten 
Zweck unter Beachtung der Zielsetzung nahe kommen. 
 
Beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 28.06.2017 
 
Pressbaum,  
 
 
 
éééééééééééééééééé  éé..ééééééééééé. 
Bürgermeister       Giovanna Brizzi 
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éééééééééééééééééé 
Stadtrat 
 
 
 
ééééééééééééééééé   é.éééééééééééé.. 
Gemeinderat       Gemeinderat 
 

 
Plakatierungssystem in Pressbaum 

Gültigkeit: 01.07.2017 

Die fixen Plakatständer stehen seit 14.Dezember 2011 im Eigentum der Stadtgemeinde Pressbaum. 

Die Plakatierung wird ausschließlich vom Verein All -Wienerwald-Inside, Hauptstraße 71/1, 3021 

Pressbaum, ZVR-Nr. 356 099 385 durchgeführt. 

1. Veranstaltungen in Pressbaum haben absoluten Vorrang gegenüber auswärtigen Veranstaltungen. 

2. Für die Reservierung der Plakatflächen ist ausschließlich der Verein All -

Wienerwald-Inside Ansprechpartner: Frau Giovanna Brizzi zuständig    

2.1. Reservierung für Pressbaumer Veranstaltungen: 

Vorreservierung sind nach Fixierung der Veranstaltungen möglich, spätestens 6 Wochen vor 

Veranstaltungstermin verpflichtend. 

Die Pakete können nach Verfügbarkeit vom Veranstalter ausgesucht werden. 

2.2. Reservierung für auswärtige Veranstaltungen: 

Anmeldungen sind grundsätzlich möglich. Zusagen erfolgen frühestens 6 Wochen vor 

Veranstaltungstermin. Die Pakete werden nach Verfügbarkeit zugeteilt. 

ACHTUNG: Pressbaumer Veranstaltungen haben VORRANG!!!  

3. Pakete 

Die Plakatflächen sind nummeriert und in Pakete eingeteilt. 

Es gibt 6 Pakete à 18 Plakate und 1 Paket à 17 Plakate 

Die Pakete können auch geteilt an Vereine vergeben werden, die eine geringere Menge aushängen 

möchten. Dies ergäbe 11 Pakete à 9 Plakate, 2 Pakete à 8 Plakate und 1 Paket à 10 Plakate. Um 

nicht mehrere Pakete zu blockieren, ist bei dieser Variante ein Aussuchen nicht möglich. Wenn ein 

großes Paket in 2 kleine geteilt wird, darf erst ein weiteres großes Paket geteilt werden, wenn kein 

kleiner Teil mehr verfügbar ist. 

Es gibt ausschließlich 1 Paket pro Veranstaltung! 

4. Monatsplakate 

Es ist möglich, Monatsplakate zu reservieren, wenn ein Veranstalter mehrere Veranstaltungen 

innerhalb eines Monats hat. Der Inhalt der Plakate umfasst mindestens 2 Veranstaltungen eines 

Veranstalters für den Zeitraum eines Kalendermonats. Diese Plakate haben dann eine Aushangzeit 

von 4-6 Wochen. 

Plakate mit nur 1 Veranstaltung als Inhalt können nicht als Monatsplakate gebucht werden! 

Ausnahme gilt nur bei Theaterveranstaltungen, deren Veranstaltung über mehrere Wochen 

stattfindet. 

Dies gilt nur für Pressbaumer Veranstaltungen! 

5. Plakatgebühr 

Die Gebühr pro Einzelplakat beträgt für Veranstaltungen in Pressbaum Euro 2,- für eine 

Aushangperiode 
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Die Gebühr für Einzelplakate von Veranstaltungen außerhalb Pressbaum Euro 4,- für 1 

Aushangperiode 

Die Gebühr für Monatsplakate beträgt 5,- p.P. 

Die Gebühr für Sondervereinbarungen wird nach der Monatsplakatgebühr gerechnet. 

Der Betrag ist bei Abgabe der Plakate beim Verein Miteinander im westlichen Wienerwald 

einzubezahlen. 

6. Plakatabgabe 

Die Abgabe der Plakate hat bis spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungstermin zu erfolgen. 

7. Aushangdauer 

Die Aushangzeit beträgt maximal 3 Wochen 

Plakate werden nach Veranstaltungstermin in jedem Fall entfernt, auch wenn die Plakatflächen 

nicht neu vergeben sind. 

8. Sondervereinbarungen 

Für Sammelplakate mehrerer Veranstalter für einen längeren Zeitraum, z.B. Ballsaison, ist eine 

Sondervereinbarung möglich. Dies gilt nur für Pressbaumer Veranstaltungen. 

9. Plakatierung 

Die Plakatierung obliegt ausschließlich den Mitarbeiter/Innen des Verein Miteinander im 

westlichen Wienerwald. 

Das selbständige Anbringen von Plakaten ist ausnahmslos untersagt. Nicht genehmigte 

Plakatierung wird kostenpflichtig entfernt. 

Zusätzliche Wildplakatierung im Ortsgebiet von Pressbaum ist untersagt, es wird auf die 

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung vom 19.05.2003 verwiesen. 

Für die Aufstellung von eigenen Palaktständern auf öffentlichem Gut ist eine Genehmigung bei 

der Stadtgemeinde einzuholen. 

Für die Beschädigung oder Beseitigung durch Dritte wird keine Haftung übernommen. Wünsche, 

Anregungen und Beschwerden sind direkt an den Verein Miteinander im westlichen Wienerwald, 

zu richten. 

10. Alle Veranstaltungen von Vereinen, Wirtschaftstreibenden (außer wiederkehrende für den Betrieb 

erforderliche Angebote), Parteien und Privatpersonen dürfen auf den Plakatständern der 

Stadtgemeinde Pressbaum beworben werden. 

Die Stadtgemeinde Pressbaum hat für Bürgerversammlungen und Bürgerbefragungen Vorrang 

außerhalb der Richtlinien. Es werden für solche Fälle pro Paket Risikoflächen definiert: 2 pro 

Paket = 14 Flächen. 

11. Plakate mit Inhalten, die gegen das Bundesverfassungsgesetz, andere Gesetze oder gegen die 

guten Sitten verstoßen, oder zu Rechtsverletzungen aufrufen, sind verboten! Ebenso 

verboten sind Plakate, die in ihrer graphischen Gestaltung Symbole verwenden, welche sich 

gegen die demokratische Grundordnung des Staates richten oder zu Missdeutungen Anlass 

geben könnten. 

 

 

 

      Für den Gemeinderat: 

        Der Bürgermeister: 

 

 

      Josef Schmidl-Haberleitner 
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Entscheidung:  

Dafür:  einstimmig 

 

 

Zu Top 17 ï Beschluss Baurechtsvertrag GVA  

Sachverhalt:  (vorbereitet von StR Scheibelreiter/Kröss Michaela) 

Für den Bau des Abfallsammelzentrums am Standort Frauenwart wurde in der 

letzten Sitzung des Gemeinderates am 22.05.2017 ein Grundsatzbeschluss gefasst. 

In der Sitzung des GVA Tullns am 13.06.2017 wurde der Baurechtsvertrag zu dem 

neu zusammengelegten Grundstück Nr. 306/2, inneliegend EZ 2871; KG 01905 

Pressbaum beschlossen und unterfertigt. Auf dem Grundstück soll ein 

Abfallsammelzentrum und eine Sammelanlage für Problemstoffe durch den GVA 

Tulln errichtet werden.  

Wortmeldungen: StR Kalchhauser gibt eine schriftliche Stellungnahme ab ï diese ist 

dem Protokoll angehängt, GR Dr. Großkopf, Bgm. Schmidl-Haberleitner, UStR DI 

Brandstetter, GR Fahrner, GR Ing. Ded, Vzbgm. Gruber 

StR Scheibelreiter stellt den 

Antrag:  

Der Gemeinderat möge den folgenden Baurechtsvertrag mit dem GVA Tulln 

beschließen: 
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